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1.  Schadensersatz für den Ausfall eines Inter-
netanschlusses

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 24.1.2013 
dem Kunden eines Telekommunikationsunternehmens Schadenser-
satz für den mehrwöchigen Ausfall seines DSL-Anschlusses zuer-
kannt.

In dem Fall aus der Praxis konnte der Kunde infolge eines Fehlers 
des Telekommunikationsunternehmens bei einer Tarifumstellung 
seinen DSL-Internetanschluss in der Zeit vom 15.12.2008 bis zum 
16.2.2009 nicht nutzen. Über diesen Anschluss wickelte er auch sei-
nen Telefon- und Telefaxverkehr ab. Neben Mehrkosten, die infolge 
des Wechsels zu einem anderen Anbieter und für die Nutzung eines 
Mobiltelefons anfi elen, verlangt der Kunde Schadensersatz für den 
Fortfall der Möglichkeit, seinen DSL-Anschluss während des ge-
nannten Zeitraums für die Festnetztelefonie sowie für den Telefax- 
und Internetverkehr zu nutzen. 

Nach der Rechtsprechung des BGH muss der Ersatz für den Ausfall 
der Nutzungsmöglichkeit eines Wirtschaftsguts grundsätzlich Fällen 
vorbehalten bleiben, in denen sich die Funktionsstörung typischer-
weise als solche auf die materiale Grundlage der Lebenshaltung si-
gnifi kant auswirkt. 

In Anwendung dieses Maßstabs haben die Richter des BGH einen 
Schadensersatzanspruch wegen des Ausfalls des Telefaxes verneint. 
Dieses vermittelt lediglich die Möglichkeit, Texte oder Abbildungen 
bequemer und schneller als auf dem herkömmlichen Postweg zu ver-
senden. Der Fortfall des Telefaxes wirkt sich zumindest in dem hier in 
Rede stehenden privaten Bereich nicht signifi kant aus, zumal diese 
Art der Telekommunikation zunehmend durch die Versendung von 
E-Mails verdrängt wird. 

Im Ergebnis hat der BGH einen Schadensersatzanspruch auch für 
den Ausfall des Festnetztelefons abgelehnt. Allerdings stellt die 
Nutzungsmöglichkeit des Telefons ein Wirtschaftsgut dar, des-
sen ständige Verfügbarkeit für die Lebensgestaltung von zentraler 
Wichtigkeit ist. Die Ersatzpfl icht des Schädigers für die entgangene 
Möglichkeit, Nutzungsvorteile aus einem Wirtschaftsgut zu ziehen, 
entfällt jedoch, wenn dem Geschädigten ein gleichwertiger Ersatz 
zur Verfügung steht und ihm der hierfür anfallende Mehraufwand 
ersetzt wird. Dies war vorliegend der Fall, weil der Kunde im maß-
geblichen Zeitraum ein Mobiltelefon nutzte. 

Demgegenüber hat der BGH dem Kunden dem Grunde nach 
Schadensersatz für den Fortfall der Möglichkeit zuerkannt, sei-
nen Internetzugang für weitere Zwecke als für den Telefon- und 
Telefaxverkehr zu nutzen. Die Nutzbarkeit des Internets ist ein 
Wirtschaftsgut, dessen ständige Verfügbarkeit seit längerer Zeit 
auch im privaten Bereich für die Lebenshaltung typischerweise 
von zentraler Bedeutung ist.

2.  Gewährleistung bei Verkauf über Online-
Plattformen, z. B. Ebay

Der Verkauf von Produkten, ob gebraucht oder neu, fi ndet häufi g 
über Online-Plattformen wie beispielsweise Ebay statt. Dabei muss 
der Verkäufer für den Zustand der Ware garantieren, auch wenn die 
Beschreibung die Ergänzung „ohne Gewährleistung“ enthält. 

Entspricht die Ware jedoch nicht der Artikelbeschreibung bzw. fehlt 
es an den zugesicherten Produkteigenschaften, kann der Käufer nicht 
die sofortige Rückabwicklung des Kaufvertrages verlangen, sondern 
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der Verkäufer hat zunächst das Recht zur Nachbesserung. Der Ver-
käufer muss erst dann die Ware gegen Erstattung des Kaufpreises 
zurücknehmen, wenn er diese nicht reparieren kann oder will.
Wird beispielsweise, wie in einem vom Bundesgerichtshof entschie-
denen Fall, ein Kajütboot vom Verkäufer als „schönes Wanderboot“, 
mit dem man „längere Entdeckungstouren“ machen kann, angeprie-
sen, muss es auch seetauglich sein. In dem Fall aus der Praxis war 
das Boot jedoch vom Pilz befallen und damit nicht mehr seetauglich.

3.  Keine Werbung mit irreführenden Aussagen

Wer für ein Produkt mit einer gesundheitsfördernden Wirkung wirbt, 
muss diese hinreichend wissenschaftlich belegen können. Kann der 
Werbende diese Nachweise nicht erbringen, ist eine entsprechende 
Werbung zur Täuschung der Verbraucher geeignet und damit irre-
führend. Dies hat das Oberlandesgericht Koblenz (OLG) mit Urteil 
vom 10.1.2013 entschieden. 

In dem Fall hatte ein Warenhaus in einem Prospekt für Fitnesssan-
dalen geworben. Darin hatte es u. a. formuliert, die Sandale „kann 
helfen, Cellulite vorzubeugen“, „kann helfen, die Muskulatur zu kräf-
tigen“, „unterstützt eine gute Haltung“ und die „runde Sohlenform 
unterstützt die natürliche Rollbewegung des Fußes“. Zudem wurde 
in einer Abbildung eine erhöhte Muskelaktivität der Beine um bis zu 
20 % im unteren Bereich, bis zu 13 % im mittleren Bereich und bis 
zu 30 % im oberen Bereich behauptet. Die Richter des OLG hatten 
nun zu entscheiden, ob mit dieser Aussage geworben werden darf.

Das Gutachten eines Sachverständigen hatte ergeben, dass die in 
der Werbung aufgeführten Effekte wissenschaftlich nicht belegt 
sind. Das OLG beurteilte die Werbung als irreführend. Das Waren-
haus wurde daher verpfl ichtet, die entsprechende Werbung zu un-
terlassen. Es sei nicht wissenschaftlich erwiesen, dass das Tragen der 
Sandalen die behaupteten Effekte zeige. Wer mit gesundheitlichen 
Wirkungen von Produkten werbe, müsse besonders strenge Anforde-
rungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Aussagen 
erfüllen. Wenn aber eine gesundheitsfördernde Wirkung nicht hin-
reichend wissenschaftlich belegt werden könne, sei die Werbung zur 
Täuschung der Verbraucher geeignet und damit irreführend.

4. Regulierung der Honorarberatung über 
Geldanlagen durch die Bundesregierung

Das Bundeskabinett hat am 19.12.2012 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Förderung und Regulierung einer Honorarberatung über Finanz-
instrumente (Honoraranlageberatungsgesetz) beschlossen. Das Ge-
setz soll einen weiteren Baustein im neuen Ordnungsrahmen für die 
Finanzmärkte darstellen und die Anlegerrechte stärken. Die Erfah-
rung der Bundesregierung hat gezeigt: Provisionsbasierte Beratung 
kann Fehlanreize setzen. Anleger wurden oftmals schlecht beraten 
und Risiken bestimmter Produkte verschleiert. Dieses Gesetz stär-
kt die unabhängige Honorarberatung. Honorarberater dürfen keine 
Provisionen von Produktanbietern oder Dritten behalten, deren Pro-
dukte sie vermitteln.

Durch die Einführung der geschützten Bezeichnung des „Honorar-
Anlageberaters“ im Wertpapierhandelsgesetz sowie des „Honorar-
Finanzanlagenberaters“ in der Gewerbeordnung wird für die Kunden 
zukünftig transparenter, ob die Dienstleistung der Anlageberatung 
durch Provisionen des Produktanbieters oder nur durch das Hono-
rar des Kunden vergütet wird. Der Kunde kann entscheiden, welche 
Form der Anlageberatung er in Anspruch nehmen möchte.

Durch das neue Gesetz werden zudem zusätzliche Anforderungen an 
diese Alternative zur bislang überwiegend verbreiteten Anlagebe-

ratung auf Provisionsbasis gestellt. Künftig darf nur derjenige die 
Honorar-Anlageberatung erbringen, der bei der Beratung einen 
ausreichenden Marktüberblick zugrunde legen kann und sich die 
Erbringung der Beratungsleistung allein durch Zuwendungen des 
Kunden entgelten lässt. Für Wertpapierdienstleister ist eine organi-
satorische Trennung von (provisionsgestützter) Anlageberatung und 
der Honorar-Anlageberatung vorgeschrieben. Während die europä-
ische Richtlinie in Brüssel derzeit noch verhandelt wird, soll dieses 
Gesetz bereits Mitte 2014 in Deutschland in Kraft treten.

5. Mietrechtsänderungsgesetz
passiert den Bundesrat

Die Neuregelungen im Mietrecht sollen Anreize für den Vermieter 
zur energetischen Sanierung schaffen, den Mieter bei den Energie-
kosten entlasten, die Position des Mieters bei der Umwandlung von 
Miete in Eigentum stärken und das sog. Mietnomadentum unter-
binden. 

Nachfolgend sollen die wichtigsten Änderungen, die der Gesetzge-
ber mit dem Gesetz erreichen will, aufgezeigt werden:

Energetische Modernisierung:

• Größeres Gewicht erhält der neu geschaffene Tatbestand der 
„energetischen Modernisierung“. Er umfasst Maßnahmen, die 
zur Einsparung von Energie in Bezug auf die Mietsache beitra-
gen, etwa die Dämmung der Gebäudehülle oder den Einsatz von 
Solartechnik für die Warmwasserbereitung. Rein klimaschüt-
zende Maßnahmen oder Maßnahmen wie die Installation einer 
Fotovoltaikanlage auf dem Dach, deren Strom der Vermieter in 
das öffentliche Stromnetz einspeist, muss der Mieter zwar dul-
den, sie berechtigen aber nicht zur Mieterhöhung.

• Energetische Modernisierungen sollen für eine begrenzte Zeit 
von 3 Monaten nicht mehr zu einer Mietminderung führen. Ab 
dem 4. Monat kann eine Mietminderung wie bisher geltend ge-
macht werden, sofern die Baumaßnahme bis dahin nicht ab-
geschlossen und die Nutzung der Wohnung weiter beeinträch-
tigt ist. Der vorübergehende Minderungsausschluss gilt nur für 
energetische Modernisierungen. Unberührt bleibt das Recht 
des Mieters zur Mietminderung, wenn die Wohnung wegen der 
Baumaßnahmen nicht mehr benutzbar ist.

• Die Kosten von Modernisierungsmaßnahmen können wie bis-
her mit jährlich maximal 11 % auf die Miete umgelegt wer-
den. Energetische Modernisierungsmaßnahmen erhöhen diesen 
Prozentsatz nicht. Kosten für Erhaltungsaufwendungen, die mit 
Modernisierungen verbunden sind, berechtigen nicht zur Miet-
erhöhung. 

• Der Beginn von Modernisierungsmaßnahmen kann nicht mehr 
dadurch verzögert werden, dass der Mieter vorträgt, die gesetz-
lich vorgesehene Umlage von Modernisierungskosten stelle eine 
für ihn unzumutbare wirtschaftliche Härte dar. Diese Härtefall-
prüfung wird in das spätere Mieterhöhungsverfahren verlagert. 
Der Härteeinwand ist künftig schriftlich und fristgebunden vor-
zubringen. Der Vermieter soll den Mieter in der Ankündigung 
aber auf Form und Frist hinweisen. Der Härtegrund der feh-
lenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird geprüft, auch 
der Abwägungsmaßstab wird nicht verschärft. Der Mieter soll 
also seinen umfassenden Schutz vor Mieterhöhungen behalten 
und muss, wenn der Härtegrund gegeben ist, trotz zu duldender 
Modernisierung eine mögliche erhöhte Miete nicht zahlen.

• Die formalen Anforderungen an die Begründungspfl ichten des 
Vermieters bei Modernisierungen werden gesenkt.  Der Vermie-
ter kann sich etwa auf anerkannte Pauschalwerte berufen, um 
die Wärmeleitfähigkeit alter Fenster zu beschreiben, die ausge-
tauscht werden sollen.



• In den Vorschriften über die ortsübliche Vergleichsmiete wird 
gesetzlich klargestellt, dass die energetische Ausstattung und 
Beschaffenheit bei der Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
zu berücksichtigen sind.

Vorgehen gegen das sog. Mietnomadentum: 

• Räumungssachen sind künftig vorrangig von den Gerichten zu 
bearbeiten: Denn der Vermieter oder Verpächter kann auch bei 
wirksamer Kündigung des Vertrags seine Leistung – nämlich 
die Besitzüberlassung – nicht eigenmächtig zurückhalten. Des-
halb sind Räumungsprozesse schneller als andere Zivilprozesse 
durchzuführen. 

• Mit einer neuen Sicherungsanordnung kann der Mieter in Ver-
fahren wegen Geldforderungen vom Gericht verpfl ichtet wer-
den, für das während eines Gerichtsverfahrens Monat für Monat 
aufl aufende Nutzungsentgelt eine Sicherheit (z. B. Bürgschaft, 
Hinterlegung von Geld) zu leisten. Befolgt der Mieter bei einer 
Räumungsklage wegen Zahlungsverzugs eine vom Gericht erlas-
sene Sicherungsanordnung nicht, kann der Vermieter im Wege 
des einstweiligen Rechtschutzes schneller als bislang ein Räu-
mungsurteil erwirken.

• Die in der Praxis entwickelte „Berliner Räumung“ wird auf eine 
gesetzliche Grundlage gestellt. Hat ein Vermieter vor Gericht 
ein Räumungsurteil erstritten, kann der Gerichtsvollzieher die 
Wohnung räumen, ohne gleichzeitig die – oft kostenaufwendige 
– Wegschaffung und Einlagerung der Gegenstände in der Woh-
nung durchzuführen. Die Räumung kann also darauf beschränkt 
werden, den Schuldner aus dem Besitz der Wohnung zu setzen. 
Die Haftung des Vermieters für die vom Schuldner zurückgelas-
senen Gegenstände wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
begrenzt.

Die Änderungen treten voraussichtlich – je nach Verkündungstermin 
im Bundesgesetzblatt – Anfang April oder Anfang Mai 2013 in Kraft.

6.  Beginn der Verjährungsfrist für 
eine Betriebskostennachfor derung 
des Vermieters

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in einer Entscheidung mit 
den Fragen zu befassen, wann die Verjährungsfrist für eine Betriebs-
kostennachforderung des Vermieters beginnt und ob sich der Ver-
mieter bei der Betriebskostenabrechnung für bestimmte Positionen 
eine Nachberechnung vorbehalten kann.

In dem entschiedenen Fall erbrachte ein Mieter neben der Miete 
Vorauszahlungen auf die Nebenkosten. Über diese rechnete der Ver-
mieter unter anderem für die Jahre 2002 bis 2006 ab, wobei er sich 
eine Nachberechnung im Hinblick auf eine zu erwartende rückwir-
kende Neufestsetzung der Grundsteuer vorbehielt. Das zuständige 
Finanzamt setzte die Grundsteuer mit Bescheid vom 3.12.2007 rück-
wirkend für die Jahre ab 2002 fest. Die unter dem 30.1.2008 vorge-
nommene Nachberechnung der Grundsteuer für die Jahre 2002 bis 
2006 führte zu einer Nachforderung in Höhe von ca. 1.100 €. 

Die BGH-Richter kamen zu dem Entschluss, dass die Verjährungs-
frist für eine Betriebskostennachforderung des Vermieters nicht 
bereits mit der Erteilung der Abrechnung in Gang gesetzt wird, 
in der sich der Vermieter die Nachberechnung vorbehalten hat, 
sondern erst dann, wenn der Vermieter auch Kenntnis von den die 
Nachforderung begründenden Umständen erlangt hat. 

Sie führten in ihrer Begründung aus, dass die im Bürgerlichen Ge-
setzbuch aufgeführten Regelungen zu Betriebskosten den Vermieter 
nicht daran hindern, sich bei der Betriebskostenabrechnung hin-

sichtlich der Positionen, die er ohne sein Verschulden nur vorläufi g 
abrechnen kann, eine Nachberechnung vorzubehalten. Die Regelung 
sieht zwar nach einer bestimmten Frist den Ausschluss von Nachfor-
derungen vor und soll dadurch den Vermieter zu einer fristgerechten 
Abrechnung anhalten. Sie enthält aber ausdrücklich eine Ausnahme 
für den Fall, dass der Vermieter ohne sein Verschulden nicht recht-
zeitig abrechnen kann. 

Da im vorliegenden Fall der Vermieter erst durch den Bescheid des 
Finanzamts vom 3.12.2007 von den anspruchsbegründenden Tatsa-
chen Kenntnis erlangt hat und seine Forderung daher nicht verjährt 
ist, durfte eine Nachberechnung erfolgen. 

7.  Vorlage einer ärztlichen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung

In einem Fall aus der Praxis stellte eine Redakteurin für den 
30.11.2010 einen Dienstreiseantrag, dem ihr Vorgesetzter nicht ent-
sprach. Eine nochmalige Anfrage wegen der Dienstreisegenehmi-
gung am 29.11. wurde abschlägig beschieden. 

Am 30.11. meldete sich die Redakteurin krank und erschien erst am 
Folgetag wieder zur Arbeit. Daraufhin forderte der Arbeitgeber sie 
auf, künftig schon am ersten Tag der Krankmeldung einen Arzt auf-
zusuchen und ein entsprechendes Attest vorzulegen. Die Redakteu-
rin verlangte den Widerruf dieser Weisung und war der Auffassung, 
dass das Verlangen des Arbeitgebers auf Vorlage einer ärztlichen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits für den ersten Tag der Er-
krankung einer sachlichen Rechtfertigung bedürfe.

Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz ist der Arbeitgeber berechtigt, 
von dem Arbeitnehmer die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer schon von dem ersten Tag der Erkrankung an zu verlangen. 
Die Ausübung dieses Rechts steht im nicht an besondere Vorausset-
zungen gebundenen Ermessen des Arbeitgebers. Insbesondere ist es 
nach dem dazu am 14.11.2012 ergangenen Urteil des Bundesar-
beitsgerichts nicht erforderlich, dass gegen den Arbeitnehmer ein 
begründeter Verdacht besteht, er habe in der Vergangenheit eine 
Erkrankung nur vorgetäuscht. 

8. Längerer Weg zur Arbeit nicht versichert

In der gesetzlichen Unfallversicherung liegt ein versicherter Wege-
unfall nicht vor, wenn der von der Wohnung der Freundin angetre-
tene Weg zur Arbeit mehr als acht Mal so lang ist, wie der übliche 
Fahrweg von der eigenen Wohnung aus. 

In einem dazu am 27.9.2012 vom Landessozialgericht Rheinland-
Pfalz entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein 
Arbeitnehmer war von der Wohnung seiner damaligen Verlobten, die 
rund 55 km von seiner Arbeitsstelle entfernt war, zur Arbeit gefah-
ren. Der Weg von seiner eigenen Wohnung hätte nur etwa 6,5 km 
betragen. Auf dem Weg zur Arbeit erlitt er einen Verkehrsunfall mit 
Verletzungen. Die Unfallkasse lehnte die Anerkennung eines Wege-
unfalls ab, weil der längere Weg zur Arbeit nicht durch die betrieb-
liche Tätigkeit geprägt sei.

Nach der durchgeführten Beweisaufnahme sei davon auszugehen, 
dass der Arbeitnehmer die Wohnung der Freundin nicht wie eine 
eigene Wohnung genutzt habe, sondern sich vielmehr dort nur zu 
Besuch aufgehalten habe. Die Differenz zwischen dem Arbeitsweg 
von der eigenen Wohnung bzw. dem von der Wohnung der Freundin 
sei unverhältnismäßig, so dass nicht von einem versicherten Arbeits-
weg auszugehen sei.



9.  Kürzung der Abfi ndung bei älteren 
Arbeitnehmern

Nach den Europäischen Richtlinien zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf kann ein Sozialplan vorsehen, dass bei Mitarbeitern, 
die älter als 54 Jahre sind, die ihnen zustehende Abfi ndung auf der 
Grundlage des frühestmöglichen Rentenbeginns berechnet werden 
darf. Sie muss jedoch mindestens die Hälfte der Summe betragen, 
die bei der Standardberechnungsmethode zu zahlen wäre.

Eine Diskriminierung liegt allerdings vor, wenn in der Berechnung 
berücksichtigt wird, dass die Möglichkeit einer vorzeitigen Alters-
rente wegen einer Behinderung besteht.

10.  Arbeitszeugnis – kein Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Dank und gute Wünsche 

Der Arbeitgeber ist gesetzlich nicht verpfl ichtet, das Arbeitszeugnis 
mit Formulierungen abzuschließen, in denen er dem Arbeitnehmer 
für die geleisteten Dienste dankt, dessen Ausscheiden bedauert oder 
ihm für die Zukunft alles Gute wünscht. Das hat das Bundesarbeits-
gericht am11.12.2012 entschieden. 

Das einfache Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer 
der Tätigkeit enthalten. Der Arbeitnehmer kann jedoch verlangen, 
dass sich die Angaben darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im 
Arbeitsverhältnis (qualifi ziertes Zeugnis) erstrecken. Aussagen über 
persönliche Empfi ndungen des Arbeitgebers gehören damit nicht 
zum notwendigen Zeugnisinhalt. Ist der Arbeitnehmer mit einer vom 
Arbeitgeber in das Zeugnis aufgenommenen Schlussformel nicht 
einverstanden, kann er nur die Erteilung eines Zeugnisses ohne diese 
Formulierung verlangen. 

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde: Nach der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erteilte ein Arbeitgeber seinem 
ehemaligen Arbeitnehmer ein Arbeitszeugnis mit einer überdurch-
schnittlichen Leistungs- und Verhaltensbeurteilung. Das Zeugnis en-
det mit den Sätzen: „Herr K scheidet zum 28.2.2009 aus betriebsbe-
dingten Gründen aus unserem Unternehmen aus. Wir wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute.“ Der Arbeitnehmer hat die Auffassung 
vertreten, der Schlusssatz sei unzureichend und entwerte sein gutes 
Zeugnis. Er habe Anspruch auf die Formulierung: „Wir bedanken uns 
für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine 
private und berufl iche Zukunft alles Gute.“

Die Richter des Bundesarbeitsgerichts führten dazu in ihrer Begrün-
dung aus, dass Schlusssätze in Zeugnissen, mit denen Arbeitgeber 
in der Praxis oft persönliche Empfi ndungen wie Dank oder gute 
Wünsche zum Ausdruck bringen, nicht „beurteilungsneutral“ sind, 

sondern geeignet, die objektiven Zeugnisaussagen zu Führung und 
Leistung des Arbeitnehmers zu bestätigen oder zu relativieren.

Wenn ein Arbeitgeber solche Schlusssätze formuliert und diese nach 
Auffassung des Arbeitnehmers mit dem übrigen Zeugnisinhalt nicht 
in Einklang stehen, ist der Arbeitgeber nur verpfl ichtet, ein Zeugnis 
ohne Schlussformel zu erteilen. Auch wenn in der Praxis, insbeson-
dere in Zeugnissen mit überdurchschnittlicher Leistungs- und Ver-
haltensbeurteilung, häufi g dem Arbeitnehmer für seine Arbeit ge-
dankt wird, kann daraus mangels einer gesetzlichen Grundlage kein 
Anspruch auf eine Dankesformel abgeleitet werden. 

11.  Gesetzliche Unfallversicherung
bei einer Betriebsfeier 

In vielen Unternehmen werden regelmäßig Betriebsausfl üge unter-
nommen oder Betriebsfeiern veranstaltet. Diese dienen i. d. R. dem 
Zweck, das Betriebsklima und die Verbundenheit der Belegschaft zu 
fördern und damit auch die Arbeitsfreude und die Leistungsfähigkeit 
zu steigern. Zur Frage des Versicherungsschutzes bei solchen Veran-
staltungen hat die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft klargestellt, 
dass ein Betriebsausfl ug oder eine Betriebsfeier zur Arbeit zählt. Sie 
stehen daher unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn sie von der Unternehmens-
leitung selbst veranstaltet oder getragen werden, alle Mitarbeiter 
eingeladen sind und sie das Betriebsklima und die Verbundenheit 
der Belegschaft fördern sollen. Ist dagegen nur eine ausgewählte 
Gruppe – z. B. die Einkaufsabteilung – eingeladen, handelt es sich 
nicht um eine Gemeinschaftsveranstaltung und die Teilnehmer sind 
somit nicht versichert. 

Anders liegt der Fall, wenn aufgrund der Unternehmensgröße keine 
gemeinsame Veranstaltung möglich ist. Hier besteht auch bei Veran-
staltungen einzelner Niederlassungen Versicherungsschutz. Eine Fei-
er, die von den Arbeitnehmern außerhalb der Arbeitszeit veranstaltet 
wird, steht jedoch nicht unter dem Schutz der Unfallversicherung.

Der Versicherungsschutz gilt bis zum Ende der Veranstaltung. Doch 
wann genau ist eine solche Betriebsveranstaltung zu Ende? Eindeu-
tig ist die Sachlage, wenn der Chef oder der Betriebsleiter das Ende 
der Feier ankündigt oder wenn sie nicht mehr von der Autorität des 
Betriebsleiters bzw. vom Chef getragen wird.

Anmerkung: Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für die Dauer 
der Veranstaltung selbst, sondern auch für die Wege von und zum 
Ort der Veranstaltung. Neben der Stammbelegschaft sind auch Zeit-
arbeitnehmer während der Teilnahme an einer betrieblichen Ge-
meinschaftsveranstaltung des Entleihbetriebes versichert, wenn sie 
hierzu wie ihre fest angestellten Kollegen eingeladen sind.

Basiszinssatz: seit 1.1.2013 = - 0,13 %, 1.1.2012 - 31.12.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 – 31.12.2011 = 0,37 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2012: Dezember = 114,2; November = 113,2; Oktober 113,3; September = 113; August = 113,3; 
2005 = 100 Juni = 112,5; Mai = 112,6; April = 112,8; März = 112,6; Februar = 112,3
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: 
  http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


